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Statuten des Uferschutzverbandes

Thuner- und Brienzersee

(Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Thuner- und Brienzersee)

Name, Sitz und Ziveck

Art. 1

Unter dem Namen «Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee» (Verband

zum Schutze des Landschaftsbildes am Thuner- und Brienzersee) besteht ein
Verein mir Sitz in Interlaken.

Art. 2

Er bezweckt:

a) Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brienzersees und be¬

nachbarter kleiner Seen,

b) Erhaltung und Erschließung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung,

c) Schutz vor Veränderungen, welche die Schönheit der Ufer und der be¬

stehenden Siedlungen stören können,

d) Erhaltung kulturell wertvoller Bauwerke und bemerkenswerter Natur¬

denkmäler,

e Unterstützung anderer Bestrebungen, die im Interesse der Seegebiete lie¬

gen.

Art. 3

Das Ziel des Verbandes wird angestrebt durch:

a) Aufklärung und Werbetätigkeit aller Art in Zusammenarbeit mit den

Gemeinde-, Kantons- und Bundesbehörden, mit der Presse und andern

Informationsmitteln, mit den Verbänden des Natur- und Heimatschutzes

sowie des Verkehrswesens,

b) Die Bauberatung zur Förderung der Regional- und Ortsplanung als
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Grundlage der Bauordnungen, Zonen- und Baulinienpläne sowie der

Begutachtung von Bauvorhaben,

c) die Bereitstellung von Geldmitteln zur Unterstützung der Ufergemeinden

und anderer Interessenten für Bestrebungen im Sinne des Verbandszweckes.

Mitgliedschaft und Beiträge

Art. 4

Mitglieder des Verbandes können werden: Einzelpersonen, Gemeinden,

Korporationen, Vereine und andere juristische Personen.

Art. 5

Der Vorstand entscheidet über Aufnahmegesuche auf Grund einer vom
Bewerber unterzeichneten Beitrittserklärung.

Art. 6

Die für die Verbandstätigkeit erforderlichen Mittel werden beschafft durch:

a) Mitgliederbeiträge, deren Höhe durch die Generalversammlung festge¬

setzt wird,
b) Schenkungen und Stiftungen,
c allfällige besondere Zuwendungen von Gemeinden, Staat oder Dritten,
d) Sammlungen, Lotterien und ähnliche Veranstaltungen.

Art. 7

Jede persönliche Haftbarkeit der einzelnen Mitglieder für die
Verbandsverbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

Organisation

Art. 8

Die Organe des Verbandes sind:

a) die Generalversammlung,
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b) der Vorstand,

c der geschäftsleitende Ausschuß,

d) die Kontrollstelle.

Art. 9

Die Generalversammlung

Diese tritt in der Regel jährlich einmal zusammen. Ihre Verhandlungsgegenstände

sind: Entgegennahme von Jahresbericht und -rechnung, Vornahme

von Wahlen (Präsident, Vorstandsmitglieder und Kontrollstelle). Sie faßt
Beschluß über alle Geschäfte, die Ausgaben von über Fr. 10 000.— zum
Gegenstand haben.

Jedes anwesende Mitglied, auch eine vertretene juristische Person, hat eine

Stimme.

Art. 10

Vorstand

Er besteht aus mindestens 15 Mitgliedern. Bei der Wahl ist auf die beiden

Seegebiete Rücksicht zu nehmen. Es sollen außerdem der Staat, die
Verbände des Natur- und Heimatschutzes, des Verkehrs und die Stiftung Schloß

Spiez vertreten sein.

Vorsitzender ist der Verbandspräsident, der durch die Generalversammlung

gewählt wird; im übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. Die Amtsdauer

der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre.

Der Vorstand hat sich mit sämtlichen Geschäften des Verbandes zu befassen,

die nicht der Generalversammlung oder dem geschäftsleitenden Ausschuß

vorbehalten sind. Insbesondere liegen ihm ob die Beschlußfassung über
Geschäfte bis zum Ausgabenwert von Fr. 10 000.—, die Vorbereitung und

Antragstellung von Geschäften, die in die Zuständigkeit der Generalversammlung

fallen.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den geschäftsleitenden Ausschuß auf

eine Amtsdauer, die der seinigen entspricht.
Er kann zur Vorbereitung gewisser Fragen Sonderkommissionen ernennen,
deren Mitglieder nicht alle dem Vorstand angehören müssen.

Der Vorstand wählt die Bauberater.
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Art. 11

Der geschäftsleitende Ausschuß

Er besteht aus 7 Mitgliedern. Der Präsident, der Vizepräsident und der Sekretär

des Verbandes gehören ihm von Amtes wegen an. Er befaßt sich mit den

laufenden Geschäften und der Vorbereitung der Vorstandssitzungen. Ihm

obliegt die Beschlußfassung über Geschäfte bis zum Ausgabenwerte von
Fr. 3000.—. Die Bauberater nehmen, sofern sie nicht schon Mitglieder des

geschäftsleitenden Ausschusses sind, mit beratender Stimme an den Sitzungen

teil.

Art. 12

Präsident oder Vizepräsident berufen den geschäftsleitenden Ausschuß und

den Vorstand ein, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Einberufung der

Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. Mindestens Vio der

Verbandsmitglieder können die Einberufung verlangen. — Die Einladung
erfolgt schriftlich.

Art. 13

Die Beschlüsse aller Verbandsorgane werden durch Stimmenmehrheit der

anwesenden Mitglieder gefaßt. Der Präsident stimmt immer mit. Bei

Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Für Wahlen ist das absolute

Mehr erforderlich; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Abstimmungen

und Wahlen finden in der Regel offen statt. Eine geheime Abstimmung
oder Wahl ist durchzuführen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt und

von einem Drittel der Stimmenden gutgeheißen wird.

Art. 14

Die Kontrollstelle

Sie besteht aus 2 Rechnungsrevisoren und einem Ersatzmann. Die Revisoren

besorgen die alljährliche Rechnungsprüfung und überwachen die Rechnungsführung.

Ihre Amtsdauer beträgt 3 Jahre.

Art. 15

Auflösung des Verbandes

Die Auflösung des Verbandes erfolgt auf Beschluß der Generalversammlung.
Dazu sind 2h der Mitgliederstimmen nötig. Sollte in der ersten Mitglieder-
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Versammlung diese Mehrheit nicht Zustandekommen, so kann eine zweite

Versammlung die Auflösung mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden

Mitglieder beschließen.

Das Verbandsvermögen ist dem Regierungsrat des Kantons Bern zu

übergeben zwecks Verwendung im Sinne der Ziele des aufgelösten Verbandes.

Art. 16

Soweit diese Statuten keine Vorschriften enthalten, gelten die gesetzlichen

Bestimmungen (Art. 60 ff. ZGB).

Vorstehende Statuten wurden in der Generalversammlung vom 15. Februar

1964 in Interlaken durchberaten und angenommen. Sie treten sofort in Kraft.
Interlaken, den 15. Februar 1964.

SchlußbeStimmungen

Art. 17

Der Präsident: Der Sekretär:

G. Beyeler F. Knuchel

MITGLIEDERBESTAND

per Ende 1964 1963

Gemeinden

Korporationen und Gesellschaften

Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag

17

60

555

164

17

60

544

169

796 790

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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